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(3) Neben der Strafe kann auf Einziehung der Gegen
stände, auf die sich der unzulässige Betrieb oder die un
zulässige Tätigkeit bezieht, und der zur Fortführung des 
Betriebes oder der Tätigkeit bestimmten oder verwen
deten Gegenstände und Einrichtungen erkannt werden, 
wenn diese Gegenstände dem Täter oder einem Teilneh
mer gehören.

(4) Die Vorschriften der § 3 Abs. 2 und 5 und § 4 finden 
entsprechende Anwendung.

Ermittlungsverfahren 

§ 15

(1) Die Behörden und Beamten der Polizei haben Ver
stöße gegen die Preisvorschriften zu erforschen und alle 
keinen Aufschub gestattenden Anordnungen zu treffen 
um die Verdunkelung der Sache zu verhüten.

(2) Sie übersenden ihre Verhandlungen ohne Verzug 
der für die Anordnung von Ordnungsstrafen zuständigen 
Behörde.

§ 10

(1) Die mit der Preisüberwachung beauftragten Be
hörden können von allen öffentlichen Behörden, von Be
rufsvertretungen sowie natürlichen und juristischen Per
sonen (Auskunftspersonen) Auskünfte verlangen, soweit 
dies zur Überwachung der Preisgestaltung erforderlich 
ist. Sie können ferner Ermittlungen jeder Art mit Aus
schluß von eidlichen Vernehmungen, von Beschlagnah
men und Durchsuchungen entweder selbst vornehmen 
oder durch die Behörden und Beamten der Polizei vor
nehmen lassen. Diese sind verpflichtet, dem Ersuchen der 
mit der Preisüberwachung beauftragten Behörden zu ge
nügen.
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